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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie 
folgt Stellung: 

Zu § 4 Abs. 4 Z 5 und § 38 Abs. 5a 

Die vorgesehene verpflichtende Wiederholung der Schulung alle drei Jahre er
scheint zu streng. Zumindest der Zeitraum wäre zu verlängern. 

Zu § 19a Abs. 2 

Gemäß § 19a Abs. 2 Zivildienstgesetz idgF gelten Zivildienstleistende als vorzei
tig aus dem Zivildienst entlassen, wenn sie durchgehend länger als 18 Tage aus 
gesundheitlichen Gründen dienstunfähig sind. Durch die geplante Änderung gilt 
der Zivildienstleistende als vorzeitig entlassen, sofern er insgesamt - also wäh
rend der gesamten Dauer des Zivildienstes -länger als 21 Kalendertage dienst
unfähig ist. Das könnte dazu führen, dass entsprechende Entlassungen und da
mit verbunden die Krankenge zahlungen der Krankenversicherungsträger an
steigen. 
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